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Juli 2023 

Die Corporate Sustainability Reporting 
Directive (“CSRD”) 

Die neue Richtlinie (EU) 2022/2464 vom 14. Dezember 2022 weitet die Berichtspflichten von Unternehmen zu 
Nachhaltigkeits-, insbesondere Klimafragen, in persönlicher und sachlicher Hinsicht massiv aus.  

Was die IFRS für die finanzielle Berichterstattung sind, sind künftig die ESRS – „European 
Sustainability Reporting Standards“ – für die nicht-finanzielle Berichterstattung. 246  
kleingedruckte Seiten mit Instruktionen des europäischen Gesetzgebers zur nicht- 
finanziellen Berichterstattung. Unternehmen müssen detailliert über Nachhaltigkeitsziele 
und den Stand der Zielerreichung berichten. Die Richtlinie übernimmt damit auch inhaltliche 
Steuerungsfunktion: Denn die Berichterstattung setzt voraus, dass die Unternehmen 
Nachhaltigkeitsziele definieren und Messverfahren anlegen. Die Richtlinie führt darüber 
hinaus eine Prüfungspflicht ein: Die Abschlussprüfer prüfen künftig nicht nur die finanzielle, 
sondern zwingend auch die nicht-finanzielle Berichterstattung. Der Bericht muss im  
European Single Electronic Format (ESEF) vorgelegt werden. Das alles nähert die nicht-
finanzielle Berichterstattung der finanziellen Berichterstattung an. 
 
Die Europäische Union verfügt damit künftig über „Messstationen“ in allen  
berichtspflichtigen Unternehmen, mit denen sie den Stand der Transformation des  
Binnenmarkts zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Wirtschaft fortlaufend bewerten 
könnte. Dass sie tatsächlich plant, die Daten zu nutzen, um politische Steuerungsimpulse 
zu setzen oder die Daten in einer geordneten Form dem Binnenmarkt zugänglich zu  
machen, ist indes nicht ersichtlich. Die Union sieht es mehr als „Aufgabe“ des Kapitalmarkts 
an, die Daten aus den „Messstationen“ auszuwerten. Die nicht-finanzielle Berichterstattung 
soll vor allem den Finanz- und Kapitalmärkten gesicherte Nachhaltigkeitsinformation  
verschaffen. Damit werden die Möglichkeiten, die eine Auswertung der neuen Daten – etwa 
durch KI – bietet, bei weitem nicht ausgeschöpft. 
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I. Hintergrund und Zweck der CSRD 

Die CSRD bildet mit der Europäischen Taxonomie-
Verordnung – Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. 
Juni 2020 – und der europäischen Offenlegungsver-
ordnung – Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. No-
vember 2019 – eine Regelungstrias, die einem ein-
heitlichen Ziel dient: Alle drei Regelwerke sollen 
standardisierte Information über nachhaltiges Ver-
halten von Unternehmen und Nachhaltigkeit von Fi-
nanzprodukten bereitstellen. Die Öffentlichkeit, 
mehr aber noch Anleger und Kapitalmärkte, sollen 
auf zuverlässiger Grundlage zur Nachhaltigkeit ihres 
Investments entscheiden können.  

So klar und überzeugend die Grundidee ist, so über-
komplex ist das Regelungskonzept der drei Regel-
werke. Dem Europäischen Gesetzgeber ist es nicht 
gelungen, ein einfaches und zukunftsweisendes 
„Nachhaltigkeitsgesetzbuch“ zu schaffen.  

Die Taxonomie-VO hat – stark zusammenfas-
send formuliert – die Funktion, die Messverfahren 
für die ökologische Nachhaltigkeit von Unterneh-
men und Finanzprodukten festzulegen, begrün-
det allerdings auch eigene Berichtspflichten. Un-
ternehmen, die einen jährlichen nicht-finanziellen 
Bericht zu erstatten haben, wird aufgegeben, in 
dem nicht-finanziellen Bericht über den Anteil der 
Umsatzerlöse, Investitionsausgaben (CapEx) und 
Betriebsausgaben (OpEx) anzugeben, die bei An-
wendung der Messverfahren als ökologisch nach-
haltig einzustufen sind.  

Die Offenlegungs-VO richtet sich an Finanz-
marktteilnehmer und Finanzberater. Diese haben 
– erneut stark zusammenfassend gesagt – Infor-
mationen etwa zur Einbeziehung von Nachhaltig-
keitsrisiken in Investitionsentscheidungsprozes-
sen und über die Berücksichtigung nachteiliger 
Nachhaltigkeitsauswirkungen und nachhaltiger 
Investitionsziele zu veröffentlichen und damit die 
Vergleichbarkeit von Finanzprodukten für Inves-
toren zu gewährleisten. 

 

 

II. Persönlicher Anwendungsbereich 

1. Anwendungsvoraussetzungen 

a. Ausweitung des persönlichen 
Anwendungsbereichs 

Nach bisheriger Rechtslage sind lediglich große ka-
pitalmarktorientierte Unternehmen, die durch-
schnittlich über 500 Arbeitnehmer beschäftigen, zur 
nicht-finanziellen Berichterstattung verpflichtet (vgl. 
§ 289b Abs. 1 HGB), ferner sind Kreditinstitute und 
Versicherungsunternehmen, die als groß gelten und 
durchschnittlich mehr als 500 Arbeitnehmer haben, 
betroffen (vgl. §§ 340a Abs. 1a; 341a Abs. 1a HGB). 
Die CSRD sieht – zeitlich gestaffelt – eine Erweite-
rung dieses persönlichen Anwendungsbereichs auf 
alle großen Unternehmen, unabhängig von einer Ka-
pitalmarktorientierung, sowie auf kapitalmarktorien-
tierte kleine und mittlere Unternehmen vor. Für 
große Unternehmen entfällt zudem das zusätzliche 
Erfordernis der Beschäftigung von durchschnittlich 
über 500 Mitarbeitern. 

Mutterunternehmen müssen nach derzeitiger 
Rechtslage zudem eine nicht-finanzielle Konzern-
erklärung abgeben, wenn im Konzern durchschnitt-
lich über 500 Arbeitnehmer beschäftigt sind. Dies 
betrifft Mutterunternehmen, die selbst kapitalmarkt-
orientiert sind, sowie unabhängig von einer Kapital-
marktorientierung und der Rechtsform Kreditinsti-
tute und Versicherungsunternehmen. Die Pflicht be-
steht nicht, wenn die in den Konzernabschluss ein-
zubeziehenden Unternehmen bestimmte Schwel-
lenwerte nicht erreichen. Auch nach der CSRD ist für 
Konzernverhältnisse eine konsolidierte Nachhaltig-
keitsberichterstattung vorgesehen. Es fällt jedoch 
das Kriterium weg, dass bei den in den Konzernab-
schluss einzubeziehenden Unternehmen im Jahres-
durchschnitt über 500 Arbeitnehmer beschäftigt 
sein müssen. Auch das Erfordernis der Kapitalmark-
torientierung wird entfallen. Darüber hinaus sind be-
stimmte Erleichterungen sowohl für Mutter- als auch 
Tochterunternehmen vorgesehen (s. dazu unten 
II.2.). 
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b. Erfasste Gesellschaftsformen 

Wie auch nach der gegenwärtigen Rechtslage kön-
nen Kapitalgesellschaften (AG, SE, KGaA, GmbH) so-
wie Personenhandelsgesellschaften (oHG, KG), bei 
denen alle Gesellschafter aufgrund ihrer Rechtsform 
tatsächlich nur beschränkt haften (insbesondere 
GmbH & Co. KG), dem Anwendungsbereich unterfal-
len. Nach der CSRD werden darüber hinaus Kreditin-
stitute und Versicherungsnehmen rechtsformunab-
hängig in den Anwendungsbereich fallen, wenn sie 
die Schwellenwerte überschreiten. Eine eingetra-
gene Genossenschaft ist nach derzeitiger Rechts-
lage zur nicht-finanziellen Berichterstattung nur ver-
pflichtet, wenn sie Kreditinstitut ist. Der deutsche 
Gesetzgeber kann dies nun ändern.  

c. Erfasste Gesellschaften 

1. Große kapitalmarktorientierte 
Unternehmen 

Bereits nach der bisherigen Regelung zur nicht-fi-
nanziellen Berichterstattung verpflichtete Unterneh-
men bleiben auch künftig verpflichtet. Darunter fal-
len große kapitalmarktorientierte Unternehmen, die 
im Jahresdurchschnitt über 500 Arbeitnehmer be-
schäftigen (s.o. II.1.a.). Sie haben, eine entspre-
chende Umsetzung durch den deutschen Gesetzge-
ber vorausgesetzt, für ab dem 1. Januar 2024 be-
ginnende Geschäftsjahre die verschärften materiel-
len Anforderungen an die Berichtspflicht zu beach-
ten. 

Eine Kapitalgesellschaft ist gem. § 264 d HGB ka-
pitalmarktorientiert, wenn sie einen organisier-
ten Markt im Sinn des § 2 Absatz 11 des Wertpa-
pierhandelsgesetzes durch von ihr ausgegebene 
Wertpapiere in Anspruch nimmt oder die Zulas-
sung solcher Wertpapiere zum Handel an einem 
organisierten Markt beantragt hat. Dies gilt einer-
seits für börsennotierte Unternehmen, anderer-
seits für Unternehmen, die sonstige Wertpapiere 
(Schuldtitel, etc.) ausgegeben haben, welche an 
einem organisierten Markt gehandelt werden. 

 

Da die Umsetzungsfrist für den nationalen Ge-
setzgeber erst am 6. Juli 2024 endet, kann die 
Situation eintreten, dass diese Unternehmen die 
genaue Ausgestaltung der Regelungen, nach de-
nen sich die Berichtspflicht für das Geschäftsjahr 
2024 richtet, erst im Laufe dieses Geschäftsjahrs 
erfahren. 

2. Große Unternehmen ohne 
Kapitalmarktorientierung 

Bisher nicht erfasste große Unternehmen haben die 
Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung erst-
mals ab dem 1. Januar 2025 anzuwenden. Dies be-
trifft Unternehmen, die die Kriterien für ein großes 
Unternehmen erfüllen, aber nicht kapitalmarktori-
entiert sind oder die nach der bisherigen Rechtslage 
geltende Schwelle von 500 Arbeitnehmern nicht 
überschritten haben.  

Große Unternehmen sind solche, die an den 
Abschlussstichtagen zweier aufeinanderfol-
gender Geschäftsjahre mindestens zwei die-
ser drei Schwellenwerte überschreiten: 

 Bilanzsumme von EUR 20 Mio. 

 Nettoumsatzerlöse von EUR 40 Mio. 

 Im Geschäftsjahresdurchschnitt 250 Be-
schäftigte 

Für die Berechnung der Nettoumsatzerlöse 
von Versicherungsunternehmen und Kredit-
instituten gelten spezielle Vorgaben. 

3. Kapitalmarktorientierte KMU  

Kapitalmarktorientierte kleine und mittelgroße Un-
ternehmen (KMU) haben die Vorgaben der CSRD 
grundsätzlich erstmalig für Geschäftsjahre anzu-
wenden, die ab dem 1. Januar 2026 beginnen. Glei-
ches gilt für kleine und nicht komplexe Institute so-
wie für firmeneigene Versicherungsunternehmen 
und Rückversicherungsunternehmen, sofern diese 
der Berichtspflicht nach der Bilanzrichtlinie unter-
worfen sind.  
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Kleine Unternehmen sind Unternehmen, die min-
destens zwei der drei folgenden Schwellenwerte 
nicht überschreiten: 

Bilanzsumme von EUR 6 Mio. 

Nettoumsatzerlöse: EUR 12 Mio. 

Im Geschäftsjahresdurchschnitt 50  
Beschäftigte. 

Mittlere Unternehmen sind Unternehmen, bei 
denen es sich nicht um Kleinstunternehmen oder 
kleine Unternehmen handelt und die mindestens 
zwei der drei folgenden Schwellenwerte nicht 
überschreiten: 

Bilanzsumme von EUR 20.000.000 

Nettoumsatzerlöse: EUR 40.000.000 

Im Geschäftsjahresdurchschnitt 250  
Beschäftigte. 

Für kapitalmarktorientierte KMU sieht die CSRD eine 
zeitlich befristete Opt-Out-Möglichkeit vor, sodass 
diese für Geschäftsjahre, die vor dem 1. Januar 
2028 beginnen, auf die Aufnahme der Nachhaltig-
keitsberichterstattung im Lagebericht verzichten 
können. In diesem Fall müssen aber die Gründe für 
den Verzicht im Lagebericht angegeben werden. 

Kapitalmarktorientierte KMU sind nach der Richt-
linie schon vorher zur Nachhaltigkeitsberichter-
stattung verpflichtet, wenn sie Mutterunterneh-
men einer großen Gruppe sind. Dann haben sie 
grundsätzlich ab dem Geschäftsjahr 2025 einen 
Konzernnachhaltigkeitsbericht zu erstatten. Falls 
bereits nach der bisherigen Rechtslage eine 
Pflicht zur konzernweiten nicht-finanziellen Be-
richterstattung besteht, gelten die Regelungen 
bereits für das Geschäftsjahr 2024 (s. unten II.2.). 
Auch als Bestandteil eines großen Konzerns kön-
nen KMU insoweit in die konzernweite Nachhal-
tigkeitsberichterstattung miteinzubeziehen sein. 

 

4. Ausnahme für Kleinstunternehmen 

Kleinstunternehmen bleiben weiterhin von der An-
wendung der CSRD ausgenommen.  

Kleinstunternehmen sind Unternehmen, die min-
destens zwei der drei folgenden Schwellenwerte 
nicht überschreiten: 

Bilanzsumme von EUR 350.000 

Nettoumsatzerlöse: EUR 700.000 

Im Geschäftsjahresdurchschnitt 10  
Beschäftigte 

5. Unternehmen aus Drittstaaten 

Die CSRD sieht erstmals Nachhaltigkeitsberichts-
pflichten für Unternehmen mit Sitz außerhalb der 
EU vor.  

Zum einen werden Drittlandunternehmen erfasst, 
deren Wertpapiere an geregelten Märkten innerhalb 
der EU notiert sind. Darüber hinaus werden auch sol-
che Drittlandunternehmen einbezogen, die in erheb-
lichem Umfang im Hoheitsgebiet der Union tätig 
sind. Danach unterfällt ein Unternehmen aus einem 
Drittstaat der Berichtspflicht, wenn es (i) in den bei-
den letzten Geschäftsjahren Nettoumsatzerlöse von 
über EUR 150 Mio. in der EU erzielt hat und (ii) ein in 
der EU niedergelassenes großes bzw. kleines oder 
mittelgroßes kapitalmarktorientiertes Tochterunter-
nehmen besitzt oder mindestens eine in der EU an-
sässige Zweigniederlassung mit über EUR 40 Mio. 
Nettoumsatzerlös im vorangegangenen Jahr hat. Ein 
solches Unternehmen muss für Geschäftsjahre ab 1. 
Januar 2028 die Berichtspflichten beachten. Inso-
weit sind aber weitere Übergangsregeln bis ins 
Jahr 2030 vorgesehen.  

2. Konsolidierte 
Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Mutterunternehmen einer großen Gruppe haben in 
den konsolidierten Lagebericht (Konzernlagebe-
richt iSd § 315 HGB) einen gruppenbezogenen Nach-
haltigkeitsbericht aufzunehmen.  
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Eine große Gruppe liegt vor, wenn die Schwellen-
werte für ein großes Unternehmen (s. oben 
II.1.c)1)) auf konsolidierter Basis in einer Gruppe 
aus Mutter- und Tochterunternehmen, die in eine 
Konsolidierung einzubeziehen sind, überschritten 
werden. Im Unterschied zu der Finanzberichter-
stattung ist es unerheblich, ob eines der Tochter-
unternehmen kapitalmarktorientiert oder aus ei-
nem anderen Grund ein Unternehmen von öffent-
lichem Interesse ist (in diesem Fall ist auch in ei-
ner kleinen Gruppe ein konsolidierter Abschluss 
zu erstellen). Maßgeblich für die Pflicht zur Nach-
haltigkeitsberichterstattung ist ausschließlich das 
Erreichen der Schwellenwerte einer großen 
Gruppe. 

Mutterunternehmen, die bereits nach geltendem 
Recht zur Erstattung eines nicht-finanziellen Kon-
zernnachhaltigkeitsberichts verpflichtet sind, müs-
sen bereits für das Geschäftsjahr 2024 im Konzern-
lagebericht einen konsolidierten Nachhaltigkeitsbe-
richt aufnehmen. In allen anderen großen Konzerne 
entsteht die Pflicht zur konsolidierten Berichterstat-
tung erst für das Geschäftsjahr 2025. 

Anders als nach derzeitiger Rechtslage und in der Fi-
nanzberichterstattung wird jedes Mutterunterneh-
men von der Pflicht befreit, neben einem konsoli-
dierten Nachhaltigkeitsbericht auch einen nichtkon-
solidierten Nachhaltigkeitsbericht zu erstatten. Dies 
gilt auch dann, wenn das Mutterunternehmen ein 
Unternehmen von öffentlichem Interesse ist. Ein 
Tochterunternehmen kann von der Pflicht zur Nach-
haltigkeitsberichterstattung befreit werden, wenn es 
in den Konzernlagebericht des Mutterunternehmens 
einbezogen wird, dieser einen Konzernnachhaltig-
keitsbericht umfasst und das Tochterunternehmen 
im eigenen Lagebericht auf die Inanspruchnahme 
der Befreiungsmöglichkeit hinweist und auf den 
Konzernlagebericht des betreffenden Mutterunter-
nehmens verweist („Konzernprivileg“). Unterschei-
det sich das Risiko- und Auswirkungsprofil der 
Gruppe von dem eines in den konsolidierten Nach-
haltigkeitsbericht aufgenommenen Tochterunter-
nehmens erheblich, müssen in den konsolidierten 
Nachhaltigkeitsbericht entsprechende Ergänzungen 
vorgesehen werden, um ein hinreichendes Ver-

ständnis über die spezifischen Risiken und Auswir-
kungen für das betreffende Tochterunternehmen zu 
vermitteln. 

Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen, 
die einer zentralen Aufsicht unterliegen, können 
ebenfalls in den Genuss eines Konzernprivilegs kom-
men; sie werden in diesem Fall einem Tochterunter-
nehmen gleichgestellt. Auch für Tochterunterneh-
men von Drittstaatunternehmen sind vergleichbare 
Befreiungsmöglichkeiten vorgesehen. Ausgenom-
men vom Konzernprivileg ist allerdings grundsätzlich 
ein großes kapitalmarktorientiertes Tochterunter-
nehmen. 

Zu beachten ist, dass die Möglichkeit der Befrei-
ung von der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
grundsätzlich unabhängig von entsprechenden 
Befreiungsmöglichkeiten im Rahmen der finanzi-
ellen Berichterstattung ist. Auch wenn ein Toch-
terunternehmen in die finanzielle Konzernbericht-
erstattung einbezogen ist, unterliegt es weiterhin 
der Pflicht zur Erstellung eines Nachhaltigkeits-
berichts, soweit das oberste Mutterunternehmen 
keinen Nachhaltigkeitsbericht mit befreiender 
Wirkung erstellt. Für die Berichterstattung nach 
dem LkSG sieht das BAFA hingegen vor, dass in 
Konzernstrukturen jedes verpflichtete Unterneh-
men grundsätzlich einen eigenen Bericht erstellt 
und einreicht. Zulässig sei es aber, eine Konzern-
gesellschaft zur Einreichung des Berichts zu er-
mächtigen und im Einzelfall zu abgrenzbaren Tei-
len Verweise auf den Bericht eines anderen Kon-
zernunternehmens vorzunehmen. 

III. Integration in den Lagebericht 

Mit der CSRD ist die Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung zwingend im Lagebericht zu implementieren 
und dort in einem separaten Abschnitt zu präsentie-
ren. Die in der Praxis verbreitet genutzte Möglich-
keit, die Nachhaltigkeitsangaben außerhalb des La-
geberichts zu platzieren, entfällt. 
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Insbesondere Unternehmen, die mit Umsetzung 
der CSRD erstmals zur Erstellung eines Nachhal-
tigkeitsberichts verpflichtet sein werden, sollten 
in ihrer Planung berücksichtigen, dass das Erfor-
dernis einer zeitgleichen Aufstellung von Lage- 
und Nachhaltigkeitsbericht die zuständigen Ab-
teilungen vor zeitliche und prozessuale Heraus-
forderungen stellen kann. 

IV. Berichtspflichten 

1. Fokus: Nachhaltigkeitsaspekte 

Gegenstand der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
sind Nachhaltigkeitsaspekte. Darunter versteht die 
CSRD „Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsfakto-
ren sowie Governance-Faktoren, einschließlich 
Nachhaltigkeitsfaktoren.“ Der Begriff der Nachhal-
tigkeitsfaktoren wiederum bezeichnet wie in der Of-
fenlegungsverordnung „Umwelt-, Sozial- und Ar-
beitnehmerbelange, die Achtung der Menschen-
rechte und die Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung.“ Diese nunmehr unter dem Begriff der 
Nachhaltigkeitsfaktoren zusammengefassten Infor-
mationen waren auch schon Gegenstand der Pflicht 
zur nicht-finanziellen Berichterstattung nach §§ 
289b, 315b HGB in Umsetzung der NFRD. 

2. Vom doppelten Wesentlichkeitsvorbehalt 
zum Konzept der doppelten Wesentlichkeit 

Welche Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspek-
ten zu veröffentlichen sind, bestimmt sich nach dem 
von der CSRD verfolgten Konzept der doppelten 
Wesentlichkeit anhand zweier Perspektiven:  

• Zum einen sollen die Informationen darlegen, 
welche Auswirkungen die Unternehmenstätig-
keit auf die Nachhaltigkeitsaspekte, also auf das 
ökologische und soziale Umfeld des Unterneh-
mens hat (sog. Inside-Out-Perspektive oder 
Wirkungswesentlichkeit); 

• Zum anderen sollen sie eine Einschätzung er-
möglichen, welche Auswirkungen Nachhaltig-
keitsaspekte auf den Geschäftsverlauf und das 
Geschäftsergebnis, also die finanzielle Unter-
nehmenslage haben (sog. Outside-In-Perspek-
tive oder finanzielle Wesentlichkeit).  

• "Wesentlich" sind Informationen, deren Auslas-
sung oder fehlerhafter Angabe vernünftiger-
weise erwarten lässt, dass dadurch Entschei-
dungen beeinflusst werden, die Nutzer auf der 
Grundlage des Abschlusses des Unternehmens 
treffen. 

Ist eine Information nach mindestens einer der bei-
den Dimensionen relevant, ist nach der CSRD über 
sie zu berichten. Dies bedeutet eine Abkehr vom ge-
genwärtig geltenden Prinzip des „doppelten We-
sentlichkeitsvorbehalts“, nach dem nur über solche 
Sachverhalte zu berichten ist, auf die beide Wesent-
lichkeitsaspekte kumulativ zutreffen. Danach unter-
liegen derzeit nur Angaben der Berichtspflicht, die 
für das Verständnis des Geschäftsverlaufs, des Ge-
schäftsergebnisses, der Lage der Gesellschaft so-
wie der Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die 
Nachhaltigkeitsfaktoren erforderlich sind. Künftig 
genügt die Verwirklichung einer Wesentlichkeitsper-
spektive, um eine Berichtspflicht zu begründen. 

3. Gegenstand der Berichtspflicht im Einzelnen 

a. Derzeitige Rechtslage 

Nach gegenwärtiger Rechtslage müssen Unterneh-
men, die der Pflicht zur Abgabe einer nicht-finanzi-
ellen Erklärung unterliegen, das Geschäftsmodell 
beschreiben und über Nachhaltigkeitsfaktoren (s. 
oben IV. 1.) berichten. Darunter fallen insbesondere 
die Beschreibung und die Ergebnisse der verfolg-
ten Konzepte und Due-Diligence-Prozesse, Anga-
ben zu den wesentlichen mit der Geschäftstätig-
keit und den Geschäftsbeziehungen verknüpften 
Risiken, die mit hoher Wahrscheinlichkeit schwer-
wiegende negative Auswirkungen auf die Nachhal-
tigkeitsfaktoren haben werden, sowie die bedeut-
samsten nicht-finanziellen Leistungsfaktoren.  

Verfolgt ein verpflichtetes Unternehmen zu einem 
dieser Aspekte kein Konzept, hat es dies bislang in 
der nicht-finanziellen Erklärung anstelle der auf den 
betroffenen Aspekt bezogenen Angaben offenzule-
gen und zu begründen („comply or explain“). 
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b. Erweiterung der Berichtspflicht für Große 
Unternehmen 

Die CSRD weitet die Liste der Aspekte, über die zu 
berichten ist, deutlich aus. Danach hat der Nachhal-
tigkeitsbericht im Wesentlichen die folgenden Infor-
mationen zu enthalten: 

• Eine kurze Beschreibung von Geschäfts-
modell und Unternehmensstrategie ein-
schließlich der Chancen sowie der Wider-
standsfähigkeit gegenüber Risiken im Zu-
sammenhang mit Nachhaltigkeitsaspekten. 

• Eine Beschreibung der zeitgebundenen 
Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens, 
ggf. einschließlich der Ziele für die Verrin-
gerung der Treibhausgasemissionen. 

• Eine Beschreibung der Rolle der Unterneh-
mensorgane im Zusammenhang mit Nach-
haltigkeitsaspekten und ihres Fachwissens 
und ihrer diesbezüglichen Fähigkeiten. 

• Eine Beschreibung der Unternehmenspoli-
tik hinsichtlich Nachhaltigkeit. 

• Angaben über das Vorhandensein von mit 
Nachhaltigkeitsaspekten verknüpften An-
reizsystemen für Organmitglieder. 

• Eine Beschreibung des Due-Diligence-
Prozesses bzgl. Nachhaltigkeitsaspekten. 

• Eine Beschreibung der wichtigsten tatsäch-
lichen oder potenziellen negativen Auswir-
kungen, die mit der eigenen Geschäftstä-
tigkeit und der Wertschöpfungskette ver-
knüpft sind, sowie jeglicher diesbezüglich 
getroffenen Maßnahmen. 

• Eine Beschreibung der wichtigsten Risiken, 
denen das Unternehmen bzgl. Nachhaltig-
keitsaspekten ausgesetzt ist. 

• Indikatoren, die für die aufgelisteten Of-
fenlegungen relevant sind. 

Die CSRD regelt auf diese Weise zwar unmittelbar 
nur Berichtspflichten, ohne Unternehmen aus-
drücklich die Festlegung bestimmter Nachhaltig-
keitsziele aufzugeben. Jedoch macht eine Viel-
zahl der im Nachhaltigkeitsbericht aufzunehmen-
den Angaben es erforderlich, im Vorfeld entspre-
chende Ziele festzulegen. Um einen vollständi-
gen Nachhaltigkeitsbericht bereitstellen zu kön-
nen, müssen betroffene Unternehmen damit 
Nachhaltigkeitsziele bestimmen. 

 

Erforderlich sind nicht nur Angaben zur eigenen 
Geschäftstätigkeit, sondern auch zur Wert-
schöpfungskette des Unternehmens. Diese um-
fasst insbesondere Angaben zu den Produkten 
und Dienstleistungen, den Geschäftsbeziehun-
gen und der Lieferkette. In den ersten drei Jahre 
der Berichtspflicht kann sich ein Unternehmen 
darauf beschränken, die Wertschöpfungskette 
nur teilweise abzudecken, wenn ihm die erforder-
lichen Informationen nicht vorliegen. Es hat dann 
die unternommenen Anstrengungen und Hinder-
nisse zu erläutern und die geplanten Maßnahmen 
darzustellen. 

c. Erleichterung für KMU 

KMU, kleine und nicht komplexe Institute und fir-
meneigene (Rück-)Versicherungsunternehmen kön-
nen die Darstellung inhaltlich beschränken: Ihr Nach-
haltigkeitsbericht muss lediglich eine kurze Be-
schreibung von Geschäftsmodell und Strategie des 
Unternehmens, eine Beschreibung der Unterneh-
menspolitik zur Nachhaltigkeit, die wichtigsten tat-
sächlichen oder potentiellen negativen Auswirkun-
gen des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltig-
keitsaspekte sowie der getroffener Maßnahmen, die 
wichtigsten Risiken, denen das Unternehmen im Zu-
sammenhang mit Nachhaltigkeitsaspekten ausge-
setzt ist und deren Handhabung sowie die Schlüs-
selindikatoren für die genannten Offenlegungen ent-
halten. Damit können solche Unternehmen insbe-
sondere auf die Beschreibung von zeitbezogenen 
Nachhaltigkeitszielen, die Angaben zu den nachhal-
tigkeitsbezogenen Fähigkeiten, der Rolle und dem 



 

Seite 8|11 

 
 
 

 

Fachwissen der Organmitglieder, zu mit Nachhaltig-
keitsaspekten verbundenen Anreizsystemen und zu 
einem Due-Diligence-Prozess verzichten. 

d. Wegfall der comply or explain-
Möglichkeit 

Nach der CSRD wird künftig die Möglichkeit entfal-
len, durch begründete Erläuterung auf Angaben zu 
Aspekten, bezüglich derer das Unternehmen kein 
Konzept verfolgt, zu verzichten. Zukünftig sollen die 
Berichtstandards einheitlich festlegen, welche Infor-
mationen für jeden Berichterstattungsbereich offen-
gelegt werden müssen (s. unten IV. 4. a.). 

e. Spezifizierung der relevanten Zeiträume 

Nach geltendem Recht ist nicht geregelt, ob nicht-
finanziellen Informationen zukunfts- oder vergan-
genheitsbezogene Angaben enthalten müssen. Die 
CSRD stellt klar, dass der Nachhaltigkeitsbericht 
nunmehr sowohl zukunfts- als auch vergangenheits-
bezogene Informationen und sowohl qualitative als 
auch quantitative Informationen umfassen muss. 

4. Berichtstandards und -format 

a. Einheitliche Berichtsstandards 

Die EU strebt eine Vereinheitlichung und qualitative 
Verbesserung der Berichterstattung an. Zu diesem 
Zweck sollen künftig einheitliche Standards der Be-
richterstattung verbindlich vorgeschrieben werden. 

In diesen Standards soll präzisiert werden, über wel-
che Informationen im Einzelnen Bericht zu erstatten 
ist und ggf. in welcher Struktur diese Informationen 
vorzulegen sind.  

Hierfür arbeitet derzeit die Europäische Beratungs-
gruppe für Rechnungslegung („EFRAG“) Vorschläge 
(European Sustainability Reporting Standards, 
„ESRS“) aus. Ein erstes Set von 12 Standardentwür-
fen hat die EFRAG der Kommission im November 
2022 übermittelt und veröffentlicht. Darauf aufbau-
end hat die Kommission Anfang Juni 2023 den Ent-
wurf einer Delegierten Verordnung veröffentlicht. 
 

Bis Anfang Juli 2023 läuft die Frist für Stellungnah-
men. Anschließend wird die Kommission zeitnah den 
Delegierten Rechtsakt erlassen und den ESRS damit 
rechtliche Verbindlichkeit verleihen. Voraussichtlich 
wird er noch im Juli 2023 verabschiedet, in Kraft 
treten wird der Delegierte Rechtsakt vier Monate 
nach seinem Erlass. Von den 12 Standardentwürfen 
betreffen  

• zwei Standards allgemeine und überge-
ordnete Vorgaben, 

• fünf Standards Umweltthemen (Klimawan-
del, Verschmutzung, Wasser- und Meeres-
ressourcen, Biodiversität und Ökosysteme 
sowie Ressourcennutzung und Kreislauf-
wirtschaft),  
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• vier Standards Sozialthemen (Eigene Ar-
beitnehmer, Arbeitnehmer in der Liefer-
kette, betroffene Gemeinschaften sowie 
Verbraucher und Endnutzer) und 

• ein Standard das Thema Governance 
(business conduct).  

Die Kommission hat gegenüber den Entwürfen der 
EFRAG eine Reihe von Erleichterungen vorgenom-
men, die der Wahrung der Verhältnismäßigkeit und 
der vereinfachten Anwendbarkeit dienen sollen. Bis 
Ende Juni 2024 soll in den Delegierten Rechtsakten 
u.a. festgelegt sein, über welche sektorspezifischen 
Informationen zu berichten ist, sodass eine sukzes-
sive Erhöhung der Regelungsdichte zu erwarten ist. 
Die EFRAG arbeitet zurzeit an sektorspezifischen 
Standardentwürfen (vorgesehen sind ein Standard 
zur Sektorklassifizierung sowie Standards für die 
Branchen Bergbau, Öl und Gas, Straßentransport 
und Landwirtschaft, Ackerbau und Fischerei).  Für 
kapitalmarktorientierte KMU wird die EFRAG ein wei-
teres Set an Standardentwürfen ausarbeiten.  

b. Vorbehalt der Wesentlichkeitsprüfung 
auch in der Berichterstattung 

Nach dem aktuellen Entwurf der Kommission müs-
sen Unternehmen und Konzerne künftig Berichtsan-
forderungen und Datenpunkte der themenspezifi-
schen ESRS nur dann erfüllen, wenn ihre Wesent-
lichkeitsüberprüfung ergeben hat, dass es sich um 
für sie wesentliche Angaben in der Nachhaltig-
keitsberichterstattung handelt.  

Allein die Angaben des übergreifenden ESRS 2 „All-
gemeine Angaben“ stellen – neben den allgemeinen 
Bestimmungen für die Berichterstattung nach ESRS 
1 – grundsätzlich erforderliche Offenlegungsanfor-
derungen dar. 

c. Einheitliches elektronisches 
Berichtformat 

Der Lagebericht und auch der Nachhaltigkeitsbe-
richt ist im einheitlichen europäischen elektroni-
schen Berichtsformat (European Single Electronic 
Format, „ESEF“) aufzustellen. Die veröffentlichten 
Daten können damit zentral in dem European Single 
Access Point zur Einsichtnahme bereitgestellt und 
in einem einheitlichen Format ausgewertet werden. 

Im Rahmen der Finanzberichterstattung müssen 
kapitalmarktorientierte Unternehmen in Deutsch-
land bisher lediglich die Offenlegung im ESEF vor-
nehmen.  

 

Nach der CSRD müssen im Übrigen nicht sämtli-
che berichtspflichtige Unternehmen auch den 
Jahres- und Konzernabschluss im ESEF offenle-
gen. Das elektronische Berichtsformat be-
schränkt sich bei den erstmals der Pflicht zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung unterliegenden 
Unternehmen auf den Lagebericht und erfasst 
nicht etwa auch den Jahres- und Konzernab-
schluss. Unternehmen, die bereits zur Veröffent-
lichungen von Nachhaltigkeitsaspekten verpflich-
tet sind, müssen dagegen sowohl den Lagebe-
richt als auch den Jahres- oder Konzernabschluss 
im ESEF offenlegen. Diese Differenzierung kann 
eine weitere Herausforderung darstellen. 

5. Organisatorische Anpassungen 

Um den Berichtspflichten nach der CSRD nachkom-
men zu können, müssen Unternehmen neue Repor-
ting-Strukturen schaffen. Die Berichtspflicht wird 
mehr noch als in der Vergangenheit von der für die 
Rechnungslegung zuständigen Abteilung zu den 
Compliance- und Sustainability-Funktionen wech-
seln. Die internen Regelungen müssen sicherstellen, 
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dass die nicht-finanzielle Berichterstattung in die 
zeitlich engen und routinierten Abläufe zu Vorberei-
tung und Prüfung der finanziellen Berichterstattung 
eingepasst werden. Nach den Erfahrungen mit der 
Anwendung des European Single Electronic Format 
in der finanziellen Berichterstattung zeichnet sich 
ab, dass dies zu einer Herausforderung für viele Un-
ternehmen wird.  

V. Ausweitung des Bilanzeids 

Mit der CSRD wird die Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung zum Gegenstand des Bilanzeids der verant-
wortlichen Personen, d.h. in der Regel der ge-
schäftsführenden Organe. Diese müssen künftig 
versichern, dass die Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung ordnungsgemäß und im vorgesehenen Format 
erstellt worden ist. 

VI. Prüfungspflichten 

Die CSRD ordnet eine externe Prüfung der Nachhal-
tigkeitsberichtserstattung an. Bisher war lediglich 
eine rein formelle Prüfung vorgeschrieben, d.h. der 
Abschlussprüfer musste allein prüfen, ob der Lage-
bericht überhaupt eine nicht-finanzielle Erklärung 
enthält. Die CSRD sieht nun erstmals auch eine in-
haltliche Kontrolle der Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung vor. Gegenstand der Prüfung wird sein, ob die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung mit den Anforde-
rungen der CSRD übereinstimmt, dem einheitlichen 
elektronischen Berichtsformat entspricht und ob die 
Vorgaben der Taxonomie-VO über Transparenz in 
nicht-finanziellen Erklärungen beachtet worden 
sind. 

Der Prüfungsinhalt soll dabei schrittweise vertieft 
werden. Zunächst reicht eine Prüfung mit begrenzter 
Sicherheit („limited assurance“) aus. Eine solche 

Prüfung ist auf die Negativaussage gerichtet, dass 
keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu 
der Annahme veranlassen, der Bericht enthalte fal-
sche Darstellungen. Mittelfristig strebt die EU aber 
ein der Prüfungstiefe der Finanzberichterstattung 
vergleichbares Maß an Prüfungssicherheit an, um 
die unionsweite Vergleichbarkeit der Nachhaltig-
keitsberichterstattung sicherzustellen. So soll die 
Kommission bis spätestens zum 1. Oktober 2028 
evaluieren, ob eine hinreichende Prüfungssicherheit 
(„reasonable assurance“) erreichbar ist und beja-
hendenfalls mittels delegierter Rechtsakte entspre-
chende Standards festlegen. Ein Auftrag zur Erlan-
gung hinreichender Prüfungssicherheit erfordert 
zahlreiche umfangreichere und vertiefte Prüfungs-
handlungen und zielt auf die positive Feststellung 
der Beachtung der relevanten Vorgaben ab. 

Die Prüfpflicht des Aufsichtsrats nach bisheri-
gem Recht beschränkt sich der h.M. zufolge auf 
eine reine Plausibilitätskontrolle des Berichts. Die 
CSRD enthält detaillierte Vorgaben an die Aufga-
ben des Prüfungsausschusses. Darüber hinaus 
wird im juristischen Schrifttum erwogen, ob sich 
mit der CSRD auch die Anforderungen an die Prü-
fungstiefe durch den Aufsichtsrat erhöhen. Eine 
Pflicht zur umfangreichen inhaltlichen Prüfung 
dürfte zwar nicht anzunehmen sein, jedoch kann 
eine tiefergehende Auseinandersetzung mit 
Nachhaltigkeitsberichterstattung für Auf-
sichtsräte erforderlich werden. In diese Richtung 
deuten auch die neuen Anforderungen an die 
Kompetenzen zum Thema Nachhaltigkeit für Auf-
sichtsräte nach dem DCGK.  
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